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Mi 9:00 – 12: 00 Uhr Mi 7:00 – 13:00 Uhr    SWIFT-BIC: HELADEF1WAK 
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– per E-Mail –  
Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Datei, unsere Nachricht vom Datum 
   27.01.2025 

 
Beantwortung der Einwohneranfrage - Beantwortung der Einwohneranfrage EAF-0015/2025 - 
Zustand der Mühlhäuser Chaussee  
(EAF-0024/2025) 
 
Sehr geehrter Herr S.,  
 
ich beantworte Ihre Anfrage wie folgt: 
 
zu 1.  
„Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit“ ist ein juristischer Begriff, der hier wie folgt 
definiert wird (https://www.verwaltungsrecht-
ratgeber.de/verwaltungsrecht/sicherheitsrecht/oeffentliche-sicherheit-und-ordnung-polizei-
und-behoerden): 
 
„Was bedeutet Öffentliche Sicherheit und Ordnung? 
Der Begriff der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung konkretisiert sich über die Schutzgüter des 
Polizei- und Ordnungsrechtes. 
 
Öffentliche Sicherheit 
Unversehrtheit des Lebens, der Gesundheit, Freiheit, Ehre und des Vermögens (die sog. 
Individualrechtsgüter), der Rechtsordnung und der grundlegenden Einrichtungen des Staates und der 
Träger von Hoheitsgewalt und ihrer Ausübung. Die Unversehrtheit der Rechtsordnung umfasst alle 
Normen und Gesetze. 
 
Öffentliche Ordnung 
Erweitert den Begriff der öffentlichen Sicherheit um alle ungeschriebenen Regeln, die das Verhalten 
des einzelnen in der Öffentlichkeit kennzeichnen und nach der herrschenden Auffassung für die 
Funktionsfähigkeit des Gemeinwesens unabdingbar sind.“ 
 
Ein erhöhter Verschleiß eines Gebäudes aufgrund von Schwerverkehr über eine nicht gut 
ausgebaute Straße fällt nicht darunter. 
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zu 2. 
Die Priorisierung der Baumaßnahmen konnte dem Stadtrat nicht vorgeschlagen werden, da 
diese finanziell nicht abgebildet werden konnte, mittelfristig ist eine Priorisierung nicht 
abzusehen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
gez. Christoph Ihling 
Oberbürgermeister 
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